
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1935/3/26 4Os123/35
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1935

Norm

StPO §477 Abs2

Rechtssatz

Die Bestimmungen des § 477 Abs 2 StPO hindern das Berufungsgericht nicht, im Falle einer nur zugunsten des

Angeklagten erhobenen Berufung die Tat einem strengeren Strafgesetze zu unterstellen, als vom Erstgericht

angewendet wurde. Wenn jedoch durch die von dem Berufungsgerichte vorgenommene rechtliche Beurteilung der Tat

mit dieser rechtliche Wirkungen verknüpft wären, die durch den Schuldspruch des erstinstanzlichen Urteiles nicht

gezeitigt worden wären, so hat das Berufungsgericht auszusprechen, daß die sonst mit der Verurteilung verbundenen

rechtlichen Wirkungen nicht einzutreten haben.
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